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RS OGH 1972/3/2 3Ob13/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1972

Norm

ABGB §472

ABGB §476

Rechtssatz

Die den Eigentümern der belasteten Liegenschaft auferlegte Verp4ichtung, den Betrieb von Gewerben, die mit der

Erzeugung von Lärm, übler Gerüche oder Dünste verbunden sind, zu unterlassen, in der Absicht, die Eigentümer der

herrschenden Grundstücke vor derartigen Belästigungen zu schützen, kann als Dienstbarkeit vereinbart werden

(Cottage-Servitut).
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